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Zitat von Bolzbold

Würde man also regelmäßig so wie von Dir suggeriert vorgehen, käme es zu
erheblichem Unterrichtsausfall sowie zu Betreuungsproblemen für die Eltern der
betroffenen Kinder. Da steht dann das Recht auf Bildung vermutlich als höherwertiges
Recht dem Recht auf Ruhe entgegen.

Vorweg. ich bin keine Juristin. Trotzdem hierzu eine Überlegung.

zunächst einmal halte ich es für den richtigen Ansatz, Rechtsgüter abzuwägen, anstatt sich auf
„Geht halt nicht anders“ zu berufen.

Erstmal eine Nachfrage: wo ist denn das Recht auf Bildung kodifiziert? Und welchen Umfang
kann man daraus ableiten? Die Frage ist doch, ob der Ausfall einer einzelnen oder weniger
Stunden das Recht auf gefährdet. Demnach könnten ja auch keine pädagogischen Tage
stattfinden.

Im Rahmen der Tätigkeiten der Lehrerinnen muss also ein Abwägung möglich sein, was
vorrangig zu erledigen ist. Betreuung, Elternabende, Werbeveranstaltungen am Wochenende
dienen allerhöchstens mittelbar dem Recht auf Bildung. Sie sind also geringer priorisiert als der
Unterricht. Sie könnten entfallen, wenn das Personal dafür fehlt.

Die Ansprüche aus dem Recht auf Bildung haben die Menschen gegenüber dem Staat, nicht
gegenüber der einzelnen Lehrerin. Der Staat muss dieser Aufgabe wohl auch insofern
nachkommen, dass er geneug Personal einstellt und das passend einsetzt. Damit wird er dem
Recht auf Ruhe genau so gerecht wie dem auf Bildung. Es gibt also einen Weg, der beide
Rechte erfüllt und eine solche Abwägung überflüssig macht.

Das Recht auf Ruhe dient der Erhaltung der Gesundheit der Lehrerinnen, also ihrer körperlichen
Unversehrheit. Gbt es dazu icht etas in der Verfassung? Verpasste Bildung in Form von
ausgefallenem Unterricht kann man nachholen (z. B. wenn wieder mehr Lehrerinnen eingestellt
sein werden), eine ruinierte Gesundheit kann man nicht in jedem Fall wieder herstellen.

Ich bin mir da nicht ganz so supersicher, wie eine gerichtliche Entscheidung in dieser Frage
ausginge.
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